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§ 211 IO Vorzeitige Einstellung des
Abschöpfungsverfahrens

 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Das Gericht hat auf Antrag eines Insolvenzgläubigers das Abschöpfungsverfahren vorzeitig einzustellen, wenn

der Schuldner

1. 1.wegen einer Straftat nach den §§ 156, 158, 162 oder 292a StGB rechtskräftig verurteilt wurde und diese

Verurteilung weder getilgt ist noch der beschränkten Auskunft aus dem Strafregister unterliegt oder die

Obliegenheit nach § 210 Abs. 1 Z 8 verletzt oder

2. 2.eine seiner Obliegenheiten verletzt und dadurch die Befriedigung der Insolvenzgläubiger beeinträchtigt;

dies gilt nicht, wenn den Schuldner kein Verschulden trifft.

Der Antrag kann nur binnen eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, in dem die Verurteilung bzw. die

Obliegenheitsverletzung dem Insolvenzgläubiger bekanntgeworden ist. Er ist abzuweisen, wenn die

Voraussetzungen der Z 2 nicht glaubhaft gemacht werden.

2. (2)Vor der Entscheidung über den Antrag nach Abs. 1 Z 2 sind der Treuhänder und der Schuldner zu vernehmen.

Der Schuldner hat über die Erfüllung seiner Obliegenheiten Auskunft zu erteilen. Erscheint der ordnungsgemäß

geladene Schuldner ohne genügende Entschuldigung nicht zu seiner Einvernahme oder lehnt er die Erteilung der

Auskunft ab, so ist das Verfahren vorzeitig einzustellen. Die Ladung hat einen Hinweis auf diese Rechtsfolge zu

enthalten.

3. (3)Das Gericht hat das Abschöpfungsverfahren bei Tod des Schuldners von Amts wegen vorzeitig einzustellen.

4. (4)Der Beschluß über die vorzeitige Einstellung des Verfahrens ist öffentlich bekanntzumachen.

5. (5)Mit Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung enden die Wirksamkeit der Abtretungserklärung, das Amt des

Treuhänders und die Beschränkung der Rechte der Insolvenzgläubiger.

In Kraft seit 01.07.2010 bis 31.12.9999
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